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	5.11
	Überbrückungshilfe


Verfügung

	1.
	Einleitung


Herr Muster hat sich am 15. Januar 2002 beim Sozialdienst der Gemeinde X gemeldet und hat seine finanzielle Situation dargelegt. Er hat vorgebracht, sich in einer finanziellen Notlage zu befinden. Er habe aus eigenem Verschulden fristlos per 3. Januar 2002 seine Arbeitsstelle verloren. Am 1. Februar 2002 könne er aber schon die neue Arbeitsstelle antreten, der Arbeitsvertrag sei bereits unterzeichnet. Die Anspruchsberechtigung auf  ALV-Taggelder wurde für 60 Tage eingestellt aufgrund selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit. Er habe kein Vermögen, auf das er zurückgreifen könne. Aus diesen Gründen beantragt Herr Muster eine Überbrückungshilfe zur Überwindung seiner momentanen finanziellen Notlage, welche er mit dem 13. Monatslohn zu-
rückerstatten könne.

	2.
	Rechtserheblicher Sachverhalt


Die Sozialhilfebehörde X stellt fest, dass Herr Muster am 3. Januar 2002 das letzte Gehalt von seinem ehemaligen Arbeitgeber bezogen hat und heute flüssige Mittel im Umfang von 
Fr. 1'000.-- hat. Die neue Arbeitsstelle tritt er am 1. Februar 2002 an und wird dort monatlich Fr. 4'500.-- verdienen. ALV-Taggelder sind in der dazwischenliegenden Zeit nicht erhältlich. Aus den beigebrachten Belegen ist ersichtlich, dass Herr Muster über kein Vermögen verfügt. Auf der Ausgabenseite macht Herr Muster eine Überbrückungshilfe von Fr. 3'000.-- für die Überbrückung des Monats Februar, Aufwendungen für den täglichen Lebensbedarf, geltend. Die geleistete Überbrückungshilfe soll mit dem 13. Monatslohn, d.h. Ende November 2002, zurückgezahlt werden.

	3.
	Rechtliche Würdigung des Sachverhaltes


Gemäss § 15 Abs. 1 SHG können an Personen, die sich in einer finanziellen Notlage befinden, rückzahlungspflichtige Überbrückungshilfen gewährt werden, sofern innerhalb eines Jahres das Ende der Notlage sowie die Rückzahlung absehbar sind.

Aufgrund des festgestellten rechtserheblichen Sachverhaltes ist eine finanzielle Notlage im Sinne von § 15 Abs. 1 SHG gegeben, das Ende der Notlage steht fest und die Rückzahlung ist gewährleistet. Es besteht deshalb ein Anspruch auf Überbrückungshilfe.

Herr Muster ist eine Überbrückungshilfe von Fr. 3'000.-- auszurichten.

(Fortsetzung von Seite 1)

	4.
	Entscheid

	://:
	1.
	Herrn Muster wird eine Überbrückungshilfe von Fr. 3'000.-- ausgerichtet.

	
	2.
	Herr Muster wird verpflichtet, die Überbrückungshilfe bei Erhalt des 13. 
Monatslohnes per 30. November 2002 zurückzuzahlen. 


	5.
	Rechtsmittelbelehrung


Gegen diese Verfügung kann innert 10 Tagen seit Zustellung schriftlich und begründet bei der Sozialhilfebehörde X Einsprache erhoben werden. In der Einsprache sind die Begehren deutlich anzugeben und zu begründen sowie sachdienliche Unterlagen beizulegen. Eine Kopie dieser Verfügung ist ebenfalls beizulegen. 

	7.

	Datum
	
	Unterschrift

	
	
	
	Sozialhilfebehörde X

	
	22. Januar 2002
	
	Präsidium                      Aktuariat
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